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A B R E C H N U N G

Nach dem Einheilen in die Knochenkavität 
werden Implantate beim Zweiphasensystem 
nach circa drei bis sechs Monaten freigelegt 
und der Zahnarzt kann mit der Herstellung 
der Suprakonstruktion beginnen. Bei der  
Freilegung wird die Schleimhaut entfernt  
und ein oder mehrere Aufbauelemente ein-
gefügt. Die Freilegung stellt einen chirur- 
gischen Eingriff sehr unterschiedlichen Aus-
maßes dar. 

Mit der Gebührennummer GOZ 9040 „Frei- 
legen eines Implantats und Einfügen eines 
oder mehrerer Aufbauelemente (z.B. eines 
Gingivaformers) bei einem zweiphasigen  
Implantatsystem“ wird diese Leistung ho-
noriert. Die GOZ 9040 kann für dasselbe  
Implantat in derselben Sitzung nicht neben  
der GOZ 9050 (Entfernen und Wieder- 
einsetzen sowie Auswechseln eines oder  
mehrerer Aufbauelemente bei einem zwei- 
phasigen Implantatsystem während der  
rekonstruktiven Phase) berechnet werden. 
Alle weiterführenden Eingriffe und Behand- 
lungen werden nicht von der GOZ 9040  
erfasst. 
In den Allgemeinen Bestimmungen der  
GOZ Abschnitt K heißt es: „1. Die primäre 
Wundversorgung (z.B. Reinigen der Wunde, 
Wundverschluss ohne zusätzliche Lappen- 
bildung, ggf. einschließlich Fixieren eines 
plastischen Wundverbandes) ist Bestandteil 

der Leistungen nach Abschnitt K und nicht 
gesondert berechnungsfähig.“ Häufig wer-
den jedoch bei der Freilegung der Implan- 
tate zusätzliche notwendige chirurgische 
Maßnahmen (z.B. GOZ 3240 und Ä 2381 ff.) 
vorgenommen. Dies sind Leistungen, die  
weit über die primäre Wundversorgung hin-
ausgehen. Allein der behandelnde Zahnarzt 
kann die Entscheidung treffen, ob ein zusätz-
licher Eingriff nötig ist. 

Regelmäßig behaupten Sachbearbeiter der 
Versicherungen, dass diese weiterführen- 
den Leistungen bereits in der GOZ 9040  
enthalten seien. Daher ist es angebracht,  
auf eine sorgfältige Dokumentation in der 
Karteikarte zu achten, damit im Falle von  
Beanstandungen entsprechend Stellung ge-
nommen werden kann. 
Obwohl es sich bei der Freilegung zweifels-
ohne um einen chirurgischen Eingriff handelt, 
ist die GOZ 9040 nicht berechtigt für einen 
Zuschlag bei nichtstationärer Durchführung 
von zahnärztlich-chirurgischen Leistungen 
der GOZ (0500 bis 0530). Wird hingegen die  
Ä 2381 für die einfache Hautlappenplastik 
zusätzlich berechnet, kann folglich der Zu-
schlag bei ambulanter Durchführung von 
operativen Leistungen nach der GOÄ 442  
angesetzt werden, um die Kosten für das  
Aufbereiten von OP-Materialien und die Ver-
wendung von Einmalmaterialen abzugelten.

Die Freilegung eines Implantats wird im  
Normalfall nur einmal durchgeführt. Ledig- 
lich in Ausnahmefällen ist ein weiteres Mal 
der Ansatz der GOZ 9040 möglich. Diese  
Situation tritt zum Beispiel ein, wenn nach 
längerer Abwesenheit des Patienten oder 
nach Verlust des Sekundärteils das Weich- 
gewebe erneut eröffnet werden muss. Wer-
den nur kleinere Schleimhautwucherungen 
entfernt, die die Implantatoberfläche bede-
cken, jedoch nicht vollständig verschließen, 
kann für die Exzision der Schleimhaut die  
GOZ 3070 berechnet werden. Auch hier  
empfiehlt sich eine gewissenhafte Kartei- 
führung.

Implantatfreilegung – den Eingriff 
sorgfältig dokumentieren
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Dann sind die selbstklebenden und validierbaren Sterilisationsbeutel PeelVue+ 
für Sie eine sichere, einfache und preiswerte Alternative zum Einschweißen. 
So sparen Sie Kosten, Zeit und Arbeitsaufwand!

PeelVue+ selbstklebenden Sterilisationsbeutel 
 machen ein sperriges, arbeits- und kostenintensives Schweißgerät überflüssig

 standard mit integrierten äußeren und inneren Prozessindikatoren

 ausgestattet mit praktischer Farbkodierung der einzelnen Größen

 praktisch in der Handhabung

 in 12 Größen erhältlich, für alle Arten von Sterilgut

 mit Validierungssystem gemäß ISO 11607-2

 erfüllen die RKI Anforderungen

Steril und sicher, geht auch ohne Aufwand!

Geringer Bedarf an Sterilisationsverpackungen?

STERILISATIONSBEUTEL

DUX Dental

Zonnebaan 14 
NL-3542 EC Utrecht
The Netherlands
Tel. +(31) 30 241 0924 
Fax. +(31) 30 241 0054
Email: info@dux-dental.com 
www.dux-dental.com

Erfahren Sie die Vorteile der PeelVue+ Sterilisationsbeutel für Ihre Praxis und fordern Sie 
jetzt gratis Ihr PeelVue+ Kit an: info@dux-dental.com. 
Sie erhalten eine PeelVue+ Probepackung mit 16 Beuteln und Beutelschablone, einen 
Leitfaden zur Validierungsanleitung, einen Validierungsplan und die Konformitätserklärung.

Testen Sie PeelVue+


